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Kinilimr ZeKanntrnacknngen.
Pferde -Aushebungsvorschrift.

Im Arineeverordnungsblatt Nr . 21 vom 21 . -April
1917 wird aus Seite 195 unter Nr . 380 folgende „Aender-
ung der Preußischen Pferdeaushebungsvorschrift vom 1.
Mai 1902 " veröffentlicht.

1. § 4b neuer Wortlaut:
„der anwekörteu Hengste " ,

2 . Anlage C 4:
In der ersten Zeile sind zu streichen die Worte:

„Hengste und"
Der § 4 hat infolgedessen von nun ab folgenden Wort¬

laut:
„Jeder Pferdebesitzer ist verpflichtet , feine sämtlichen
Pferde zur Musterung zu gestellen mit Ausnahme:
pp.

b ) der angekörten Hengste pp ."
Anlage C hat unter Ziffer 4 folgenden innen Wortlaut:

„Alle mit Hauptfehlern , Krankheiten oder sonstigen
zum Militärdienst untauglich machenden Mängeln
behafteten Pferde werden nicht genommen , einäugige
zu Zugpferden nur , wenn der Verlust des Auges von
äußerer Verletzung und nicht von innerer Krankheit
herrnhrl ."

Eine entsprechende Veröffentlichung durch das Amts¬
blatt wird ergebenst anheimgestellt.

Berlin  W . 9 , den 15 . Mai 1917.
Leipziger Platz 10.

Der Minister für Lanhwirtschoft , Domänen « « d Fersten.
Im Aufträge : Frh r . v. H a m m e r ft c i n.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Wird veröffentlicht.
St . Goarshausen , den 16. Juni 1917.

Der Königliche Landrat.
I . V .: S t e u p.

Äbll HblVa VlHgb " Nr76188 ? "
Betr . Gestellung von Militärpersonen zur Erntehilfe.

1. Zur Erntehilfe sollen der Landwirtschaft Militär¬
personen in weitestgehendem Maße zur Verfügung gestellt
werden.

2 . Empfehlen würde es sich, wenn die Mannschaften von
der Gemeinde angefordert und durch die Wirtschaftsaus¬
schüsse zur Arbeitsleistung einzelnen Landwirten zugeteilt
würden . Dieses Verfahren dürfte den Vorteil haben , daß
die Arbeitskräfte völlig ausgenntzt und auch den kleinen

Besitzern zugeführt werden können . Wo sich dies nicht er¬
möglichen läßt , können Mannschaften auch zu einzelnen
Landwirten kommandiert werden.

3 . Anträge auf Gestellung von Militärpersonen zu die¬
sem Zwecke sind durch den örtlichen Wirtschastsausschnß
über die Kriegswirtschaftsstelle an das Kriegswirtschaftsamt
zu richten . In eiligen Fällen kann dies telegraphisch oder
telephonisch unter Nachholung des schriftlichen Antrags er¬
folgen . Der Antrag hat die genauen Angaben über:

a ) die abzuerntende o - >che und Fruchtart (Heu , Getr6 .de,
Hackfrucht ) ,

b ) die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte einschl . ju¬
gendlicher Personen nach Zahl , Geschlecht und Alter,

<•) Zahl und Art der vorhandenen landwirtschaftlichen
Maschinen,

<1) die Anzahl der geforderten Mannschaften,
o) die voraussichtliche Dauer der Beschäftigung , zu enthal¬

ten . Außerdem
f) eine Einverständniserklärung mit nachstehend aufge¬

führten Bedingungen , unter welchen die Mannschaften
kommandiert werden.

4 . Bedingungen . Der Arbeitgeber hat den komman¬
dierten Militärpersonen neben freier Unterkunft und Ver¬
pflegung die Hin - und Rückfahrkosten und ferner eine ange¬
messene Vergütung zu zahlen . Die Vergütung wird auf Jf
1,50 pro Dag festgesetzt, wobei zu berücksichtigen ist, daß der
Kommandierte lvährend dieser Zeit eine Löhnung nicht er¬
hält . Ausnahmsweise kann bei amtlich bescheinigter besoi.
derer Bedürftigkeit und Notlage des Arbeitgebers auf die
Erstattung der vorstehend erwähnten Vergütung verzichtet
werden . Der Antrag hierauf ist vor oder bei Anforderung
der Mannschaften zu stellen.

Zur Verpflegung der Kommandierten können in Aus¬
nahmsfällen den Arbeitgebern Lebensmittel , ausschl . Fleisch
und Brot , aus Truppen - oder Heeresbeständen gegen Be¬
zahlung der Selbstkosten überlassen werden . Anforderungen
sind an die zuständigen militärischen Lebensmittelämter zu
richten . In den Fällen , in welchen die Kommandierten von
den Gemeinden angefordert werden , haben die Geldzahlun¬
gen an die Militärpersonen durch die Gemeinden zu erfol¬
gen , denen die Umlage der Kosten auf die einzelnen Arbeit¬
geber überlassen bleibt.

5 . Für die zum Frühdrusch angeforderten Mannschaf¬
ten gelten besondere Bestimmungen.

F r a n k f u r t a . M ., den 14 . Juni 1917.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

No « fett« » des Drill ». gotmmnröc*
Der Ehef des Stabe « , gez . : d « Gra a ff , Ge » eratle « 0» aru

Morgenrot!
Roman von Wilhelm v . Trotha.

28s (Nachdruck verboten .)

Sie machte eine kurze Atempause , und der ertappte
Herr Kadett hielt es auch für angebracht , auf die Frage
des Offiziers eine Antwort zu geben , und so tagte er:

„Nein , Herr Leutnant , nur war dem gnädigen Fräu¬
lein hier nicht ganz gut und - "

„Aber natürlich , da mußten Sie sie als galanter Ritter
ein wenig stützen , ab und zu stehenbleiben , damit sie
sich verpustet , na und sonst noch was!  He ?"

„Jawohl , Herr Leutnant , so war 's ."
„Sie sehen . Miß Ethel , wie galant auch unsere Jugend

ist, und wie unsere jungen Herren es verstehen , kranke
junge Damen sehr schnell wieder munter und gesund zu
machen . Trude , Mädel , du blühst ja wie eine Monats¬
rose ! Du " — setzte er dann wichtig hinzu und zog seine
Uhr, — „ich habe noch eine Zusammenkunft , du doch auch ? "
Er wartete ihre Antwort gar nicht erst ab , sondern sagte
zu seiner Begleiterin : „Mich , bitte , entschuldigen Sie noch
für kurze Zeit , Walter wird Sie ins Schloß begleiten . Und
Sie , Walter , bleiben nur auch ruhig zum Frühstück da !"

„Zu Befehl , Herr Leutnant, " antwortete der Kadett
und führte Miß Wilcox dem Hause zu.

Kurt und Trude blieben noch einen Augenblick stehen,
dann sagte er:

„Raaah ?"
„Was hast du denn zu „naan ?„
„I — i— i— i— ch ? Weißt du , Trude , du wirst all¬

mählich zu frech ! Ich wollte dir helfen und euch beiden
Verliebten bei Papa die Wege ebnen , aber so, wie du
dich benimmst , denke ich gar nicht mehr daran . Nun sieh
zu , ob du mtt Vater auch in diesem  Falle fertig wirst.Ich werde die Berliner Pension aber auf keinen Fall
empfehlen . Für dich ist Krähwinkel am besten , da lernst
du vielleicht endlich : Umgang mit Menschen ! — So , ich

bin mit meiner Rede fertig , und du ? Was hast du zu
sagen ?"

„Ich ? Gar nischt ! Und was ich tue , geht dich erst
recht nichts an — du — du bist ein Bär , ein Barbar , ein
Rabenbruder — du — du — " Mit Tränen in den
Augen schoß sie, wie von einer Natter gestochen , davon,
hinein in die Büsche , und dort begann sie herzbrechend
zu schluchzen . Kurt blieb hart , lieblos und gemein , wie
sie bei sich dachte ; denn er folgte ihr nicht.

Je mehr sie sich aber über die ganze Lage klar wurde,
je toller heulte sie los und hielt sich unzweifelhaft für
das unglücklichste Geschöpf unter Gottes schöner Sonne.

Als sie nach etwa einer Viertelstunde wieder auf dem
Parkwege erschien , war Kurt weg.

Sie war zum erstenmal in Verlegenheit , was sie nun
beginnen lallte . In ihr hatte jedenfalls die Vernunft
gesiegt , denn sie wollte sich mit Kurt auf keinen Fall
ernstlich Überwerfen . Er durfte ihr nur nicht über sein,
das duldete ihr Stolz und das sehr stark bei ihr aus¬
geprägte Selbstbewußtsein nicht.

Grübelnd schritt sie dem Schlosse zu:
Kurt lachte in sich hinein . Er war zwar selbst alles

andere als ein junges Mädchen , aber er dachte so im
stillen bei sich : das scheint . die Art bei verliebten jungen
Mädchen zu sein , und daß sich dies Symptom bei seiner
etwas burschikos veranlagten Schwester auch in ähnlicher
Form zeigen würde , nahm ihn gar nicht wunder . Er
pfiff daher einen Marsch und wanderte dem Schlosse zu.
Dort traf er in der großen , schön abgekühlten Vorhalle
die junge Amerikanerin und den Kadetten Walter . Sie
lachte vergnügt zu ihm herüber , und Walter machte eine
etwas sauertöpfische , teils sogar pikierte Miene.

Kurt übersah dies mit unnachahmlicher Grandezza
und trat sofort an Miß Wilcox heran.

„Darf ich einmal eine Bitte aussprechen . Miß Ethel ?"
fragte er.

»Ja ."
»Sprechen Sie mit niemandem über das Geschehene,

ja . bitte ? "
»Warum soll ich darüber sprechen ? Wich gehen die

Vorstehende Verfügung wird hierdurch zur Kenntnis ge¬
bracht und sind Gestellungs -AnKäge umgehend an uns ern-
zusenden.

St . Goarshausen , den 19 . Juni 1917.
Krie- s» irtschastsstelle des Kreises Et. Goarshauso*.

I . V . : W . H u n sch e d e.

. Bekanntmachung
Herr Garteninspektor Junge von der Königlichen Lehr¬

anstalt für Wein -, Obst - und Gartenbau zu Geisenheim wird
auf Veranlaffung des Kreis Obst - und Weinbauvereins St.
Goarshausen folgende Vorträge über Obstverwertung
halten:

1 . am Sonntag , den 24 . Juni , Nachmittags 5V *> Uhr,
Hotel „ Kaiserhos ", Oberlahnstein;

2 . am Sonntag , den 1. Juli , Nachmittags 5 y 2 Uhr , Gast¬
wirtschaft „ zum Deutschen Kaiser ", Niederlahnstein.

Interessenten werden zu diesen Vorträgen hiermit
frenndlichst eingeladen.

St . Goarshausen , den 9 . Juni 1917.
Kreis Obst - und Weinbau -Verein

des Kreises St . Goarshausen.
Der Vorsitzende : Berg.

BektiNNtmerchunW

Aus Veranlassung des Kreis -Obst- und Weinbau -Ver¬
eins wird Herr Weinbaulehrer Friederichs von der Provin-
zial -Weinbanschnft zu Trier folgende Vorträge über

Bekämpfung des Heu - und Sauerwurms durch Nikotin-
Spritzung

halten.
1 . in Braubach

am Samstag , den 30 . Juni , abends 8 ' :: Uhr im
Gasthaus zu den »rer Jahreszeiten,

2. in Caub
am Sonntag , den 1. Juli , nachmittags 4 Uhr,

in der Gastwirtschaft zur Brauerei (Kirdorf ).
Zu diesem Vortrage werden die Winzer der beteiligten

Orte hiermit frenndlichst eingeladen.
Die Herren Bürgermeister zu Braubach , Ober - und Nie¬

derlahnftein , Osterspai , Caub , Dörscheid und St . Goars¬
hausen werden ersucht , Vorstehendes zur allgemeinenKennt-
nis gu bringen und für guten Besuch der Vorträge zu wirken

St . Goarshausen , den 16. Juni 1917.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Echqim « RqgWmuMat.

Liebesgeschichten anderer  nichts an ; bei uns flirten
die Kinder schon in sehr sehr  jungen Jahren , und kein
Mensch kümmert sich darum , findet auch nichts dabei ."

Dieses Mal hütete sich der junge Offizier , seine An¬
sicht über amerikanische Flirtsitten ebenso freimütig aus¬
zusprechen , wie zuvor die über Amerikas Männer.

Man begab sich bald in den Speisesaal zum Früh¬
stück. Kurt saß zwischen seiner amerikanischen Freundin
und Trude . Letztere maulte noch sichtlich, so daß Papa
Wussow lachend über den Tisch hinüber fragte:

„Seid ihr böse miteinander ? Hat einer dem ^anderen
die Butter vom Brote gegessen ?"

Kurt lächelte fein , während Trude nur sehr lebhaft
den Kopf schüttelte.

Damit endete zunächst die Szene . Trude war aber \
viel zu klug und gerissen , nicht sofort zu merken : so ver¬
rätst du dich, also sei vorsichtig . Deshalb grübelte sie
darüber nach , wie sie sich am besten Kurt wieder näherte,
ohne ihrem Stolz dabei etwas zu vergeben.

Erst erwies sie ihm allerlei kleine Aufmerksamkeiten,
und als dann zum Schluß Erdbeeren gereicht wurden,
hatte Kurt von Trudens findiger Hand die schönsten und
reifften auf seinem Teller liegen.

„Mädel , du bist eine unverbesserliche Range !" sagte
der Bruder nach aufgehobener Tafel zu ihr . »Ich wollte
euch beide da unter meine Fittiche nehmen , und da wirst
du noch patzig obendrein . Ra , laß gut sein, Miß Wilcox
ist eingeschworen , nichts zu sagen . Wenn ihr beiden euch
aber durchaus anschmachten wollt , dann laust in Zukunft
mit offeneren Augen und Ohren herum ."

„Herzensbruder , du hast also nichts gegen unseren
Bund ?" flüsterte die Kleine.

„Bund ? Was heißt Bund ? Seid ihr etwa schon
heimlich verlobt , wie ?"

(Fortsetzung folgt .)



i Lahnsteiner Tageblatt, ttreisblatt für den Ureis St. Goarshausen.
' Die in Betracht kommenden Herren Bürgermeister wer¬
den hiermit auf die Einreichung der Waisenpflegeliften für
das 2. Vierteljahr 1917 aufmerksam gemacht. Dabei be¬
merke ich, daß die Listen mit der Bescheinigung versehen
sein müssen, daß die vertragsmäßige Verpflegung und Er¬
ziehung der Waisen während der angegebenen Zeit ord-
nun^ mäßig erfolgt ist.

Der Bescheinigung ist das Gemeindesiegel beizudrücken.
Die Listen muffen bestimmt bis zum 1. Juli d. Js . hier¬

her »orgelegt werden.
St . Goarshausen, den 19. Juni 1917.

Der Königliche Landrat.
Berg,  Geheimer »iegiernngAvat.

Reue U-Bootersolge.
. Berlin , 20 . Juni . (Amtlich.) l . Durch die

unserer Unterseeboote in den nördlichen Sperrgebieten sind
neuerdings 26 000 Bruttoregistertonnen vernichtet worden.

2. Eines unserer im Mittelmeer operierenden Untersee¬
boote (Kommandant Oberleutnant z. 'S . Klatt ) versenkte in
der Nacht zum 13. Juni südlich der Straße von Messina ei¬
nen unbekannten bewaffneten Dampfer von 4000 Tonnen
und griff am 15. Juni nachts in derselben Gegend zwei
stark gesickerte feindliche Geleitznge an . Im Zeitraum von
anderthalb Stunden wurden aus dem einen Geleitzug, d̂er
aus drei Dampfern bestand, die beiden größten von 6000
und 4000 Tonnen und aus dem. anderen von zwei Damp¬
fern der größere von 5000 Tonnen abgeschossen. Alle ver¬
senkten Schiffe waren auffallend tief beladen.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Der Fa « „S 20".
WTB . (Amtlich.) Berlin,  20 . Juni . Aus den nun¬

mehr vorliegenden eidesstattlichen Aussagen der Geretteten
des Torredobootes S . 20, das , wie seinerzeit veröffentlicht,
am 5. Juni nach einem heftige» Gefechte mit überlegenen
feindlichen Auftlärnngsstreitkrästen , bis znm letzten Augen¬
blick feuernd , vor der flandrischen Küste gesunken ist, ist über
das Verhalten der Engländer , bei der Rettung der Ueber-
lebenden von ,.S . 20" folgendes festgestellt:

Kurzen ach dem Untergänge des Bootes fuhren englische
Zerstörer ,an die im Wasser treibenden Schiffbrüchigen her¬
an . 'Ein ' Zerstörer mit der Bezeichnung „F . 51" setzte ei¬
nen großen Tarpedobaotskutter aus , der bei dem herrschen¬
den ruhigen Wetter gut 20 Manu fassen' konnte. Er über¬
nahm jedoch nur 7 Ueberlebende. Die übrigen im Wasser
treibenden, teils sch'werverivundeten Leute, u. a . die Maschi-
nistenmaate Ihle und Ritsche, die später beide ertranken,

Der Dentfdie  lagesberickt.
WTB. (Amtlich.) «rohe « H« » pty » « rtier,

SS. Juni, vormittags:
Westlicher Kriegsschau » latz.

Heeresgruppe Kronprinz Rvpprecht.
Zwischen User und Sys »ahm besonders am Abend der

ArMleriekamps in einzelnenAbschnitten große Heftigkeit an.
Auch vom La Baffee-Kanal bis zur Scarpe war zeitweilig i
dir Artillerietätigkeit lebhaft.

Südwestlich von Lens griffen die Engländer aus dem j
Nordufer des Souchez-Baches an. Auf den Flügeln wurden
sie abgerviesen, in der Mitte gelang ihnen der Einbruch in
unsere vorderen Gräben. Durch einen kräftigen Gegenstoß
wurde verhindert, daß schnell nachgezogene englische Kräfte
ihren Erfolg erweiterten.

Im Vorfeld unserer Stellungen nördlich von St , Quen- >
ii » kam es zu Zusammenstößen unserer Posten mit eng¬
lischen Streifabteilungen , die in unserem Feuer weichen
mutztrn.

Front des deutschen Kronprinzen.
Längs der Aisne nur stellenweise auslebendes Geschütz- '

sruer.
In der westlichen Champagne wurde durch kräftigen Ge¬

genangriff eines märkifchen Regiments der größte Teil des
Geländes zuriickgewonnen, das am 18. 6. südwestlich des .
Hochüerges an die Franzose« verloren gegangen war.

An den übrigen Fronten hat sich bei der gewöhnlichen
Grabenkampstätigteitnichts besonderes ereignet.

Der erste Generulouartiermeifter: Ludrndorss.

Abendberjcht des Großen Hauptquartier».
WTB . B e r l i n , 20. Juni . (Amtlich.) Im Westen !

Gesechtstätigkeit nur bei Vauraillon nordöstlich von Sois-
sons. — Vom Osten nichts Neues.

Ans kn  HiMkWmem«fiterer Ser&isiete*. !
WTB Wien , 20 . Juni . Amtlich wird verlautbart : ,

Oeftlicher und südöstlicher Kriegsschauplatz.
. Nichts Neues ;

Italienischer Kriegsschauplatz.
Nach vierundzwanzigstündiger Artillerievorbereitung !

setzte gestern früh auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden ■
der italienische Jnfanterieangriff ein, der namentlich am !
Nordflügel , im Bereiche des Monte Forno und des Grenz¬
kammes mit größtem Kraftaufgebot geführt wird . Unsere
Truppen brachten alle Anstürme des Feindes in siegreicher
Abwehr znm Scheitern . Ein örtlicher Erfolg , der dem Ita¬
liener im Oiebiet der Cima Dieci einige hundert Schritte
Raumgewinn eintrug , wurde durch Gegenangriff zum größ¬
ten Teil wieder wettgemacht. Am Jsonzo nichts von Belang

Der Chef des Generalstabs.

WTB . Sofia,  19 . Juni . Mazedonische Front : Nörd¬
lich von Bitolia (Monastir ), zwischen Butkowo - und Tachi-
nosee Artillerietätigkeit . Patrouillenunternehmungen auf
dem linken Strumanfer . Auf der übrigen Front schwache
Artillerietätigkeit.

wurden durch Schläge mit Seitengewehren und Hölzern
znrückgeschlagen, als sie sich an dem Kutter festhalten woll¬
ten. Einem hielt der Bootsoffizier sogar die Pistole hör
die Stirn . Die Besatzung des Zerstörers machte keine An¬
stalten, etwa 10 Leute, die kinr 2 bis 5 Meter vom Zer¬
störer entfernt schwammen, zu retten. Nach Einsetzen des
Kutters fuhr der Zerstörer mit hoher Fahrt fort. Weitere
Zerstörer, die dicht an den Ueberlebenden vorbeifuhren, be¬
achteten weder ihre Hilferufe, noch ihr Winken. Die eng¬
lischen Seelantr lachten vielmehr, riefen den Schiffbrüchigen
Worte zu, die nicht verstanden wurden und zeigten ihnen
ihre Granaten.

Die Vernehmungen ergaben außerdem, daß ein eng¬
lischer Zerstörer, der durch die artilleristische Wirkung un¬
serer beiden Torpedoboote in Brand geraten war, anschei¬
nend von den Engländern später versenkt wurde.

Et» stanzöstscher Minensucher gesunken.
WTB . Paris,  20 . Juni . Der Dampfer „Anjou",

der den Auftrag hatte, treibende Minen im Gascognegolf
zu zerstören, ist am 17. Juni auf eine dieser Minen gelaufen
und gesunken; sieben Mann wurden durch die Explosion ge¬
tötet.

Der englisehe Botschafter in Paris.
Der englische Botschafter in Paris , Bertie, hat angeb¬

lich seine Entlassung bereits sei Wochen eingereicht. Als
ernsthafter Kandidat wird Asquith genannt.

Rückttitt des Bundesrates Hoftmann.
Bern,  20 . Juni . Der Rücktritt des Bundesrates

Hoffmann in Folge der Angelegenheit Grimm wurde in der
gesttigen Sitzung des Nationalrates bekanntgegeben, hoff¬
mann hat an den Präsidenten ein Schreiben gerichtet, in
dem es u. a. heißt:

„Die unbefugte Veröffentlichung einer chiffrierten De¬
pesche hat eine Lage geschaffen, die für die innerpolitischen
und auswärtigen Beziehungen des Landes verhängnisvoll
werden kann. Es wird niemand daran zweifeln, daß ich -
diesen Schritt ans . eigener Entschließung, und ans meine \
Verantwortung unternommen habe. Ich könnte aber den !
Gedanken nicht ertragen , daß in diesen Zeiten größter poli - ?
tischer Spannung und Ausregung meine weitere Tätigkeit ;
im Bnndesrat eine Quelle des Mißtrauens und der Un- !
einigkeit wird und damit meinem heißgeliebten Baterlande i
zum Schaden gereichen könnte. Ich bitte Sie daher , meine j
Demission als Mitglied des Bundesrats entgegennehmen zu .
wollen ."

Bundespräsident Schultheß verlas hierauf folgende Er¬
klärung des Bundesrats : „Der Bnndesrat bestätigt die Er¬
klärung des Herrn Hoffmann in allen Teilen . Er hat von
seinem Schritte keine Kenntnis gehabt . Wäre er durch Herrn
Hoffmann verständigt worden , so hätte er diesen gebeten,
hiervon abzusehen. Wir trennen uns von Herrn Hofsmann
mit schmerzlichen Gefühlen . Er hat durch seine Intelligenz,
Arbeitskraft und Hingebung dem Lande in schwerer Zeit
unschätzbare Dienste geleistet. Seine Gesinnung ist über
alle Zweifel erhaben . Wir danken dem Scheidenden im
Namen des Landes . Das Große , das er dem Lande gelei¬
stet, bleibt unvergeßlich."

Nach einer Ansprache des Präsidenten Büler , in der
dieser den schmerzlichen Gefühlen beim Austritt des ge¬
schätzten Leiters des politischen Departements Ausdruck gab,
beschloß der Rat mit überwältigender Mehrheit , in eine Be¬
sprechung nicht einzutreten.

Uruguay geht mit den Bereinigten Staaten.
B e r n , 20 . Juni . Pariser Blätter melden aus Monte¬

video: Nach der Billigung durch den Senat beschloß die Re¬
gierung von Uruguay , ans Gründen kontinentaler Solida¬
rität , die Schiffe der am Kriege teilnehmenden amerikani¬
schen Nation nicht als kriegführende zu betrachten.
Bahia als Stützpunkt sür ein amerikanisches Geschwader.

WTB . Bern,  20 . Juni . „Petit Parisien " berichtet
ans Rio de Janeiro " : Das in Bahia . eingetrofseneGeschwa-
der Bereinigten Staaten beabsichtige Bahia zum Stütz¬
punkt seiner Operationen im atlantischen Ozean zu machen

%u  HM &  Kretz.
Oberlahnstei», den 21 . Juni.

:!: N o t a b i t a r . Die Primaner Führ , Gemmer und
Seilker bestanden am hiesigen Gymnasium ihre Notreise-
prüfnng.

( !) Militärisches.  Znm Obersten ist befördert der
Oberstleutnant Freiherr von Preuschen , Kom. der Kriegs¬
schule in Engers.

)( Versammlung.  Eisenbahn -Handwerker- rind
Arbeiter -Verein . Am Sonntag fand in Mainz eine grö¬
ßere Bezirksversammlung , wozu auch die Vereine aus Ober-
und Niederlahnstein erschienen waren , statt . Die reichhal¬
tige Tagesordnung fand nach gründlicher Aussprache glatte
Erledigung und wurde folgende Eingabe an die Direktion
Mainz zur Absendung gebracht. Die Bezirksversammlung
in Mainz des Verbandes deutscher Eisenbahn -Handwerker
und -Arbeiter (Sitz Berlin ) beauftragt einstimmig , sowohl
den Bezirksvorstand als auch den neugewählten Direktions-
Arbeiterausschuß , ungesäumt bei der Direktion Mainz fol¬
gende 3 Forderungen zu vertreten : 1. Ausgeftaltting der
Februar -Lohnregulierung zu einer allgemeinen Lohnerhöh¬
ung von 33 ^> Proz . für alle Handwerker -, Hilssbeamten-
und -Arbeiter 2. Ausbau der laufenden Tenerungsbeihil-
sen unter Anpassung an die fortschreitende Teuerung . 3.
Bewilligung außerordentlicher Teuerungszulagen , insbe¬
sonderen Notstandsiällen . Unter den jetzigen Löhnen, die
hinter den Löhnen der Privctarbeiter um ein vielfaches zn-
rücksteben, -leidet-Ne Leistungsfähigkeit der Arbeiter , Da¬
her erfordert das Vaterländische Interesse die schnellste Er-
füstung dieser 3 Forderungen . .. .

(::) Sommers Anfang.  Am 22 . Juni beginnt
der Sommer , der vierte Kriegssvmmer, sein Regiment,
nachdem der Frühling von seiner Dauer genau genommen
nur ein Drittel behalten hatte. Denn der April war noch
vielfach winterlich,- jedenfalls meist unfreundlich, und der
Juni hatte bereits Sommertemperatur. Aber wir wollen
den Lenz hoch verehren, daß er auf den Aeckern und im
Garten wieder gut gemacht hat, was gut zu machen war.
Mit dem Sommerbeginn gelangen wir zur kürzesten Nacht,
zum längsten Tag . Das Jahr hat seine Höhe erreicht, es
geht wieder abwärts. Aber es geht auch der Ernte zu. Die
Witterung war nicht überall gleichmäßig, sie bot zum Teil
zu viel Sonne , anderswo aber auch genügendes Naß. Bis
zur Ernte ist ein Ausgleich zu erwarten. Selten sind die
Peffimiften so gründlich eines Befferen belehrt, wie rn der
verflossenen ersten Jahreshälfte . Es war in dem kalten
Winter mit seinen Hemmnissen in der-Kartoffel- und Koh-
lenzusuhr mancherlei zu überwinden und es ist auch über¬
wunden. In den Fronten ist alles gekommen, wie von un¬
seren Heerftihrerngeplant worden war, und zu Hause ist
alles besser gegangen, als angenommen war. Unser großer
Alliierter im Himmel meint es gut mit dem deutschen Vollke.
Sollen wir uns jetzt noch Kopfschmerzen machen, wo wir der
neuen Ernte so nahe sind, und der Krieg sich immer mehr
zu unseren Gunsten entwickelt? Dazu liegt keine Veranlas¬
sung vor. Nicht für uns, aber fiir den Feind gilt , daß alles
anders kommt, als er denkt. Sommerszeit , Erntezeit in den'
Saaten und im Kriege!

s!s Fischerei - Verpachtung.  Am Samstag,
den 23 . Juni wird in St . Goarshausen im Hotel „Hohen-
zoller " die am 1/April pachtfrei gewordene fiskalische Fo¬
rellenbachfischerei im Forstbach mit Nebenbächen nochmals
znm öffentlichen Angebot gebracht werden . Die Bedingun¬
gen werden wie gewöhnlich im Termine bekannt gemacht
werden.

: : Das ' Biftger Loch gesperrt.  Nach einer Be¬
kanntmachung des Oberpräsidenten der Rheinprovinz ist
das zweite Fahrwasser im Binger Loch wegen eines dort ge¬
sunkenen Schiffes gesperrt , und es muß daher bis auf wei¬
teres die gesamte Schiffahrt das eigentliche Binger Loch-
Fahrwasser zur Durchfahrt benutzen.

: : Hinweis.  Am 20 . Juni 1917 ist eine Bekannt¬
machung Nr . 592/4 . 17. R . IT. 4. e, betreffend Beschlag¬
nahme und Beftandserhebnng von Lokomobilen, in Kraft
getreten . Von der Bekanntmachung sind betroffen : Sämt¬
liche fahrbaren und ortsfesten Feuerbuchskessel mit Heiz¬
rohren , sowohl solche mit fest verbundener Dampfmaschine
(sogenannte Lokomobilen) . als auch solche ohne Dampf¬
maschine, sofern ihre Normalleistung mehr als 20 nor¬
mal oder ihre Heizfläche mehr als 12 Quadratmeter beträgt/
sowie die zu diesen Kesseln gehörigen Sicherheitsrorrichtun-
gen und sonstige Zubehör - und Reserveteile , lieber zulässige
Veränderungen und Verfügungen an den beschlagnahmten
Gegenständen gibt der § 4 Auskunft ; Die beschlagnahmten
Gegenstände unterliegen der Meldepflicht, soweit sie nicht
unter die im § 7 angegebenen Ausnahmen fallen. Alle An¬
fragen , welche diese Bekanntmachung und die von ihr be-
rührtenGegenstände betreffen, sind zu richten an das Kriegs-
ministerium , Kriegsamt , Massen- und Munitions -Btzschaf-
fungs -Amt , Chefingenieur R . IX 4. e, Berlin W . 15, Kur¬
fürstendamm 193/194 , soweit es sich nicht um Betriebsmittel
von öffentlichen Elektrizitätswerken , Gasanstalten oder
Wasserwerken handelt . Bei letzteren sind die Anfragen an
das Kriegsministerium , Kriegsamt , Kriegs -Rohftoss-Abteil-
ung Sektion El , Berlin SW . 11, Königgrätzer Straße 28,
zu richten. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Wort¬
laut der Bekanntmachung , deren Veröffentlichung in der
üblichen Weise durch Anschlag und durch Abdruck in den
Tageszeitungen erfolgt . Außerdem ist der Wortlaut der
Bekanntmachung bei de» Landrats -Aemtern , Bürgermri-
ster-Aemtern und Polizei -Behörden einzusehen.

!-! N o t i z. Am 20. Juni ist eine Bekanntmachung ver¬
öffentlicht worden , durch welche alle Vorräte an Braunstein
(M n 02 ) im Rohzustände , anfbereitet , in Mischungen und
Halbfabrikaten , sowie Kunstbraunftein beschlagnahmt wer¬
den. Unberührt bleiben Braunstein und Kunstbraunftein
in Fertigfabrikaten . Die Aufbereitung , Berareitung oder
Veräußerung der beschlagnahmten Gegenstände ist nur noch
auf Gründ einer besonderen Erlaubnis der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministerinms
gestaltet. Gleichzeitig sind die am 20. Juni vorhandenen
Vorräte an beschlagnahmten Braunstein und Knnstbraun-
stein, sofern sic je 50 Kg. übersteigen, bis znm 30. Juni an
den Kommissar des Königlich Preußischen Kriegsministeri¬
nms bei der Eisenzentrale in Berlin auf den dort anzufor-
dernden aintlichen Meldescheinen zu melden, lieber die
meldetzflichtigen Bestände ist ein Lagerbuch zu führen . Alle
Einzelheiten ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekannt¬
machung, deren Veröffentlichung in der üblichen Weise
durch Anschlag und Abdruck in den amtlichen Tageszeitun¬
gen erfolgt . Außerdem kann der Wortlaut bei den Land-
rats -Aemtern , Bürgermeister -Aemtern und Polizei -Behör¬
de» eingesehen werden.

d F r i e d r i chs se g e n , 19. Juiii . Gustav V., Ar¬
beiter aus Belgien , der für die hiesige Grube zur Arbeit ver¬
pflichtet isst batte sich ohne Erlaubnis nach Ems und Nieder¬
lahnstein begeben in der Absicht, nach Meschede zu reisen,
wo er glaubte , bessere'Arbeit zu finden . Er befindet sich
in Haft und würde wegen unerlaubter Entfernung zu einer
Gefängnisstrafe von l Monat verurteilt.

Medeelahnstein , den 21 . Juni.
:s: A n s z e i chn n n g. Dem bei der Niederlahnsteiner

Maschinenfabrik in Niederlahnstein beschäftigten Schlosser
Herrn Anton Henrich wurde das Bevdienstkreuz für Kriegs¬
hilfe verl ' .'hen.

Mautzach, den 21 . Juni.
( !) Beförderung.  Rdaierungsümimeifter Joh.

Wagner (Sohn des Herrn Dekan Wagner ) erhielt die silber-



Lahnsteknev Tageblatt, ttreisblatt für de« « reis St. Toarshausen.
Ae Friedrich August-Medaille und wurde zum Leutnant d. '
R . befördert . (Sächsische Fernfprech-Abteilung .)

d F a chb a ch, 20 . Juni . Das Verdienstkreuz für Kriegs-
Hilfe wurde den Prokuristen der Nievernerhütte Albert
Martin und Georg Franke verliehen.

b Bornhofen,  20 . Juni . Am kommenden Sonn¬
tag werden die Mitglieder der Coblenzer Jungfrauen -Kon-
grsgation von St . Castor mit dem Moseldampfer „Prinz
Heinrich" ihre diesjährige Wallfahrt nach der schmerzhaften
Mutter unternehmen . Die Rückfahrt' nach Coblenz wird
mit demselben Dampfer y28 Uhr abends ab hier erfolgen.
■ «I Lipporn,  20 . Juni . In unfern Ort sind zwei

Trauernachrichten gekommen. Der Zimmermeister Wilhelm
Bgck und der Schuhmacher Karl Debusmann fanden den
Heldentod . Beides waren beliebte und strebsame Geschäfts¬
leute, denen ein ehrendes Andenken gesichert bleibt.

-Buch , 20. Juni . An den Folgen seiner Verwun¬
dung storb in einem Lazarett in Esten der Maurer H.
Schmelzeisen von hier . Die Leiche wurde heute unter Be¬
rgung der ganzen Gemeinde auf dem hiesigen Friedhof
beige>etzt.

.In e igen,er Sach e. Pie Eingesarcht, die uns
heute zugingen , von Oberlahnstein betr. Verabreichung von
Alkohol an die Kriegsgefangenen , aus Niederlohnftein betr.
Ruhestörung durch nächtliches Heulen von Hunden , und
endlich: Wo bleibt die Margarinebutter ? können wir leider
in heutiger Nummer nicht veröffentlichen, da bei allen drei
Einsendungen der Absender nicht angegeben ist, trotzdem
doch selbstverständlich strengste Diskretion unsererseits zuge-
sichert ist. Lediglich um unseren preßgesetzlichenPflichten
nachzukommen müssen wir deshalb die Verfertiger von
Eingesandt freundlich um Angabe ihres Namens bitten , der
natürlich , wie wir immer wieder versichern, nicht für di«
Oeffentlichkeit bestimmt ist.'

öerivoe
1 Stück pro Kopf verkauft Jakob jofltnger , Jonas
Tollo auf Nr .. 2 zu 35 Pfg.

Svppenwurkel
ans Nr . 3. 2 Personen erhalten 1 Würfel zu 10 Pf.

Oberlahnstei». den 21. Juni 1917
Der Magistrat.

und

Gestern Abend verschied der langjährige frühere Vor¬
steher des hiesigen Postamts

6err Postmeistera. D,

ftedimmQSYat  Schulte,
Inhaber des Kronenordens 3 . Klaffe nnd des

Roten Adlerordens 4 . Kliffe.

Er hat als ein biederer Mann in seinem Amt mit
seltener Pflichttreue stets vorbildlich gewirkt. Wir werden
ibm allezeit ein treues Gedenken bewahren.

MeLer-ladvjtzein, den 20. Juni 1917

Die Ai,e-Sn,e» der Kiiserl. Piftmtr

Kaufe täglich
Erdbeere». sStze«»d

fanre Kirsche», »«reise
». reife Stachelbeere»,
3ih«»«ir-i Hiüdeere»

Konditorei Rasch
DichmrMize»,

Original -Eckendorfer, verkauft od
tauscht ge«Weitzkrautpflanzen
1000 Stück gegen 58» Stück

Basse, Biedricher Hof.
b. Friedrichssegen.

Koollei- «id3»cher-
rSde»»sla»ze« »»WM»
NirdertahnSrl « . Gartenstr. 9.

ötirdc Erddahlrade«-
Aimritn 150 - äiiO Taus.

. WUgi .« Ktück pro Tausend
4 Mark hat abzugeben

Anton Dieier. Andernach.
Mittelstraße 50.

Militiirft.Knecht
für Landwirtschaft und Bier-
niederlaqe gesucht

Riehle»

A» Freitag, dea 22. d. M ..
vormittags 10 Uhr,

lassen d:e Erben Jakob Losem dahier in der Sterbewoh¬
nung Burgstraße vir . 31 dahier die zum Nachlasse gehörigenHM- nnd Kiichengeriite
gegen Barzahlung öffentlich freiwillig versteigern

Oberlahnstein, den 6. Juni 1917.
Der Ottsgerichtsvorsteher: Butz.

Hans- nnd GrandstMsoerliailf.
A« Freiiaz, de» 22. d. M ..

«ochmittags 3 Uhr,
sehen die Erben Jakob Losem dahier auf hiesigem Rat¬bause ihr

Wobnbavs örrrgstraße Nr. 31
uni) ein Grundstück von 9,43 ai Flächengehalt im Distrikt
Gurstell einem freiwilligen Verkaufe aus.
_Oberlahnstei «, den 6. Juni 1917.

F v die uns von allen Seilen erwiesene wohl¬
tuende herzliche Teilnahme an dem Tode und bei
der Beerdigung unserer lieben

Elisabeth
besonders Herrn Pfarrer Kopfermann  für seine
Irostreiche Grabrede und den lieben Kameraden un¬
serer Tochter für ihre Kranzspende, sprechen wir
hiermit unfern innnigsten Dank aus

Caub a Rh . den 20. Juni 1917.

Daniel Engel Md?r«m.

Verkauf vm ZmoMea.
Die Erben des verstorbenen Landwirts Peter Iuu-

ker IN Obexlahnstein setzen hiermit folgende Wohn,
Häuser und Grundstücke zum freiwilligen Verkauf aus:

t. Wohnhaus mit Hosraum Schultheißeogaffe1 m
vkeriatzufteiu

2. Wohnhaus Mit Hofranw, Staö und ScheuneVahnhosstrotze7 tu Oderlahnfteiu
Angebote weiden auf meinem Büro Vormittags 11

brs 12, Nachmittags 4—H Uhr enlgegengenommen.
Besing «echtU»»»lt.

_ _ Riederlahnstein.

Einige Wagen
jHeni.'

Mgemeiae SrtsKravKeabaffe
.LderlMslkis.

35’.; Autschußmitglreder werden zu der am
Oonvrrstog, Sri, 28. 3nni,

abends 9 Uhr.
lm Lokale des Herrn Hauck Zur Sladt Mainz " stattfin-

„ Ausschustfitzung eingeladen und gebeten, möglichst
vallj -ahltg zu erichen' ?-!.

Der Borfitzende des Ausfchufies:
ss: d u a : d S cht cke l.

Hausen gesucht.
Martin-Brauerei
Oderlahnstein.

Zlllei Arbeiter
finden dauernde Beschäftigung
in der ßi . Martin Branerei

Oberlahnstein

Srifeurlehrling
gesucht. NiedeelahnSrl » .

Emserstraßev7.

§rifknr-8ehilfe
oder jehrlimg , der schon länger
im Friseur Geschäft tätig war.
gegen Vergütung und freie Kost
sofort gesucht. Eduard Kräcker.

Coblenz,  Löhrstraße 82.
Ein gut erhalt ner

Ei»W «kk-Wage«
zu verkaufen Niederladnstein

Gmser kratz» ÄS

öchilWie»d. Rieger
gut erhalten, zu kaufen gesucht

Aug . Savereaux,
Coblenz. Poftstr

Amtlicher
VLSvdvu-
Fahrplan

der Direkt.ow Frankfurt,
gültig vom 1. Juni 1917,

Preis 20 Pfennig
beim Papiergeschäft

Eduard Schwel.
Sot erh Herrenhose, «ittl.
SrStzeu. Herreuschnürftiefel
«r . 42 ,u kaufen gesucht. Off.
unter T »7 an die Geschäfts»

Zu kaufen gesucht:
Garteubank eo m. Tischu
Stühle. Symastalstr. 9i

Stndemöditzen
gesucht Hadattre 1 a pari.

Saakere
alte Zeitaage»

zu kaufen aesnch:.
Näheres i d. Ge'chäftsstelle.

MstRuckficht auf die veränderten Zeitverhällniffe wirb
die Beschäftigung ,und der Aufenthalt der Berechtigten auf
den Grundstücken der Feldgemarkung bis Abends 10 Uhr
gestattet.

Oberlahnstei«. den 21. Juni 1917.
_ _ _ _ Der Bürgermeister.

3#r StkinifBii der SelddiedW'e
und Feldbefchädigungen ist es notwendig, daß Jed « ,
der eine solche lleberlretung beobachtet, sie zur Anzeige bringt
damit Bestrafung eintreten kann.

Ich richte daher an alle Mitbürger das Ersuchen, etwa
von ihnen beobachtete Felddiebfiähle und Feldbeschädigun¬
gen nach Feststellung der Namen der Täter entweder bei
den Feldhütern oder auf dem Polizeibüro (Zimmer Nr . 1
des Rathauses ) anzuzeigen.

Oberlahnstein , den 19 Juni 1917.
_ Die Polizeiverwaltung.
Steuerzahlung.

Die Zahlungsfrist für die Staats - uud Gemeinde-
abgabeu des I. Vierteljahrs endigt mit dem 23. Juni d. I.

Zur Vermeidung von Kosten werden die Säumigen
hierauf aufmerksam a macht.

Oberlahnstem . d u 20. Juni 1917.
Die Stadtkasse

Kriegsministerium.

VeKMtMchW
Nr . 592/4 . 17. K. R. A..

tetreffend Beschlagnahme «vd Beftalldserhebung vo«
Lokomobileu.

Dom 20 . Juni 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen deS

Königlichen Kriegsmmisteriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken, daß, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
find, jed Zuwjderdandlurg ge^en Die Beschlagnahmeoor-
schnften nach § 6*) Der Bekanntmachungen über Die Sicher¬
stellung von Kriegsbesarf in der Fassung vom 26. April
1917 (Reichs Gesetzbl. S 376) und jede Zuwiderhandlung
gegen die Meldepflchr nach § 5**) der Bekanntmachungen
über Vorralserhebungen vom 2. Februar 1915, 3. Sep¬
tember 1915 und 21. Oktober 1915 (Reichs-G. Bl S . 54,
549 u. 684 ) bestraft wird. Auch kann der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.8i.

Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Bon den Anordnungen dieser Bekanntmachung werden

betroffen:
a) sämtliche fahrbaren und ortsfesten Feuerbuchskessel mit

Heizlöhreu, sowohl solche mit fest verbundener Dampf¬
maschine (sogenannte Lokomobilen) als auch solche
ohne Dampfmaschine, sofern ihre Normalleistung mehr
als 20 PS normal oder ihre Heizfläche mehr als 12
Quadratmeter beträgt;

b) die zu den vorbezeichneten Kesseln gehörigen Sicher-
heiLsvorrrchtnngenund sonstige Zubehör- sowie Re-
serveteile.

Unter Sicherheitsvorrichtungensind sämtliche gesetzlich
vorgeschriebenen Armaturen und Vorrichtungen, wie Was¬
serstandsanzeigevorrichtung mit Schutzglas, Probierhähne,
Kontrollstutzen mit Dreiwegehahn, Manometer,Sicherheits¬
ventile, Ablaßhahn, Speisevorrichtungen und Funkenfänqer
zu verstehen.

Zu sonstigem Zuöehor rechnen alle zur Inbetriebsetzung
nnd Bedienung nötigen Werkzeuge, wie Schaufeln, Schür¬
haken, Krücken, Rohrbürste, Saugrohre, Schraubenschlüssel,
Hammer, Meißel, Ventilheber, Oelkannen usw., und bei
den fahrbaren Lokomobilen außerdem noch Deichsel, Wa¬
gen, Hemmschuh, Bremsklötze mit Unterlagen zum Fest¬
klemmen der Fahrräder usw.

Als Reserveteile sind anzufehen etwa vorhandene Re¬
serve-Wasserstandsgläser, Gummipackungen, Roststäbe, Kol¬
benringe, Rohrsysteme und dergleichen. '

Die aufgeführten Gegenstände sind auch dann betroffen,
wenn sie sich nicht in gebrauchsfähigem*Zustande befinden.
In der Herstellung begriffene Gegenstände unterliegen der
Beschlagnahme gemäß dieser Bekanntmachung vom Zeit¬
punkt ihrer Fertigstellung, ab.

Nicht betroffen werden:
Straßenzugmaschinen (Traktoren), Straßenwalzen
sowie Dampspftngmaschinen.

8 2.
Beschlagnahme.

Die im 8 1 beztzichneten Gegenstände sind beschlagnahmt.

*)  M,t Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird, sorern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere S '.rafen verwirkt sind, bestraft:

2 ""befugt eine» beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
Ichastt, be,chäd!gi oder zerstört verwendet, verkauft oder

,oder  ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbs-
geschaft über ihn abschließt;
wer  der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhäudelt;

wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungenzuwiderhandelt. “
^Wer vorsätzl ch die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

dsrordnung verpflichtet ist. nicht ,n der gesetzten Frist erteilt oder
wlflentlrch unrrwtige oder unvollständige Angabe» macht, wird
m,t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Ma,k bestraft, auch können Vorräte, die verschwiegen
sind mr Urteil sür dem Staate verfallen erklärt werden Eben-
10  wrrd bestraft wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher
ernzurlchten oder zu führen unterläßt Wer fahrläfftp die Aus-
kumt, zu der er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
Mchl iu der ges tzten Fr nt riei!t oder un-ichtige oder uuoollslän-
dlge Augaden madu wird irnt Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
oder im Uawermügensfalle mtt Gefängnis bis zu sechs Monaten
b»strast. Ebenso wird bestraft, wer radcläffig die vorgeschrtebenen
Lagerbüchrr einzuchchten oder zu führen unterläßt.

3

4.

r ..



1

Lahnfteiner Tageblatt . Kreisblatt für beit Kreis § t. Goarshausen.
§ 3

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Bornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über sie
nichtig sind, soweit nicht nach den nachfolgenden Bestimm¬
ungen Ausnahmen gestattet sind. Den rechtsgeschäftlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Ärrestvollziehung erfolgen.

§ 4.
Zulässige Veränderungen und Verfügungen.

Trotz der Beschlagnahme ist der ordnungsgemäße Wer
tergebranch der beschlagnahmten Gegenstände gestattet, so¬
lange das Kriegsministerium , Kriegsamt , Waffen - u . Mm
nitions -Beschafsungsamt , Chefingenieur R . II . 4 e Berlin
W. 15. Kurfürstendamm 193/94 , keine andere Verfügung
trifft . Ferner sind zulässig alle Veränderungen , die zur Er¬
haltung oder Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit er¬
forderlich find.

Alle anderen Veränderungen und Verfügungen sind
nur zulässig, wenn sie auf Veranlassung oder mit Zustim¬
mung der genannten Stelle erfolgen . Anträge auf Zustim¬
mung zu Veränderungen oder Verfügungen (z. B . Verkauf,
Vermietung nsw.) sind an die zuständige Maschinen-Ans-
gleichstelle zu richten, welche die Anträge nach Begutachtung
durch die Kriegsamtstellen des zuständigen stellvertretenden
Generalkommandos an das Waffen - und Munitions -Be¬
schaffungsamt zur Entscheidung weiterleitet.

Für solche Gegenstände der im § 1 genannten Art , die
sich als Betriebsmittel in öffentlichen Elektrizitätswerken,
Gasanstalten und Wasserwerken befinden, ist die Befugnis,
Veränderungen oder Verfügungen zu veranlassen oder zu
gestatten, auf das Kriegsamt , Kriegsrohstoff -Abteilung,
Sektion 13, Berlin SW . 11, Königgrätzer Str . 28, über¬
tragen , an welche Anträge unmittelbar (ohne Vermittelung
der Maschinenausgleichstellen ) zu richten sind.

8 5.
Meldepflicht.

Die im § 1 bezeichneten Gegenstände unterliegen der
Meldepflicht, auch wenn sie ansbesserungsbedürftig sind.

Meldepflichtige Personen.
Von der Meldepflicht werden betroffen:

a) alle Personen , welche Gegenstände der im- tz I bezeich¬
neten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen kau¬
fen oder verkaufen;

1») gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche Ge¬
genstände erzeugt , ausgebessert, oder verarbeitet werden:

e) Kommunen , öfffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände . § 7.

Ausnahmen von der Meldepflicht.
Von der Meldepflicht nach §§ 5 und 6 (aber nicht von

der Beschlagnahme gemäß §§ 2, 3 und 4) ausgenommen
sind diejenigen Gegenstände der im § 1 genannten Art , die
regelmäßig dauernd in einem Betriebe benutzt werden , der
unter § 2 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst
vom 5. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1333) fällt.
Nicht regelmäßig dauernd benutzte Gegenstände der im § 1
genannten Art sind auch von diesen Betrieben zu melden.
Soweit es sich um notwendige Reserven handelt , E' dies
auf den Meldekarten unter Bemerkungen anzngeben.

Bei öffentlichen Elektrizitätswerken , Gasanstalten und
Wasserwerken, welche die von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände (ff 1) im Betriebe, benutzen, ent¬
scheidet im Zweifel das Kriegsministbrium , Kriegsamt,
Kriegs -Rohftoff-Abteilung , Sektion El , Berlin SW . 11.
Königgrätzer Str . 28, ob Meldepflicht vorliegt . Bei allen
anderen Anlagen , welche öffentlichen Zwecken dienen , sind
von der Meldepflicht nur diejenigen Maschinen ausgenom¬
men, welche die höchste Belastung zu decken haben . Hierzu
darf dann noch ein weiterer Maschinensatz als notwendige
Reserve gerechnet werden.

Ferner sind von der Meldung befreit solche Gegenstände
der im § 1 genannten Art , welche am Tage des Jnklafitre-
tens dieser Bekanntmachung sich in einem landwirtschaft¬
lichen Betrieb befinden. Nicht befreit sind die für ein Ne¬
bengewerbe des landwirtschaftlichen Betriebes bestimmten
Gegenstände.

8 8-
Meldebestimmungen.

Für die erste Meldung ist Her mit Beginn des 20.
Juni 1917 (Snchiag ) vorhandene Bestand an meldpflich
tigen Gegenständen maßgebend. Die Meldung hat bis zum
10. Juli 1917 (Meldefrist) an die Verteilungsstelle für
Lokomobilen beim Kriegsmiwsterium, Kriezsamt , Waffen-
und Mnninous Beschaffurgsamg Berlin W 15, Kurimsten-
damm 193/94 auf den amtlichen Meldenkar'en für Lokomo
mobilen zu erfolgen. Aut jeder Mcldekarie darf nur eine
Lokomobile (Kessel) bezw. ein Maschinensatz gemeldet werden.

Es bestehen 5 Arien von Meldekarten und zwar:
KennbuchstabeA für fahrbare Lokomobilen ohne

Kondensanon,
„ B für fahrbare Lokomobilen mit

Kondensation,
„ 6 für ortsfeste Lokomobilen ohne

Kondensation,
„ D für ortsfeste Lokomobilen mit

Kondensation.
„ E für fahrbare und ortsfeste Loko-

mobilkenel.
D e Meldekarten sind genau nach den aufgedrucktsn

Anweisungen auszusüllen und dürfen keine weiteren Mitiei-
lungen enthalten. Bei Reparaturbedürftigen Lokomobilen
sind die vorhandenen Mängel und der Umfang der erfor¬
derlichen Jnstandsetzungsarbeiten unter „Bemerkungen" und
„fehlende Teile" zu melden.

Jeder zur Nieldung Verpflichtete hat außer den Melde¬
karten eine Sammelliste auszufüllen, in der alle seine
Meldungen zusammenzutragen sind und anzugebea ist, wem
die Gegenstände gehören.

Wird einer der im § 1 unter a und b aufgeführten
Gegenstände nach dem 20 . Juni 1217 meldepflichtig durch
Fertigstellung oder durch Aushören einer auf § 8 gegründeten
Ausnahme, so hat die Meldung innerhalb von 3 Tagen
an die vorbezeichnete Stelle zu geschehen. Für die am
Stichtage auf dem Versand befindlichen Gegenst än de ist der
Empfänger meldepflichtig. BWMiW

Meldungen, die bisher schon dem Kriegsministerium
oder anderen Stellen gemacht worden sind, entbinden nicht
von den durch diese Bekanntmachung vorgeschriebenen Mel¬
dungen.

Die Meldekarten und Sammellisten für Lokomobilen
find von der Verteilungsstelle für Lokomobilen beim Kriegs¬
ministerium, Kriegsamt, Waffen- und Munitions -Beschaf¬
fungsamt , Chefingenieur R II 4e , Berlin W. 1» Kur¬
fürstendamm 193/94 , anzufordern. Die Aufforderung hat
postfrei auf einer Postkarte zu erfolgen, die nichts anderes
enthalten darf als die kurze Anforderung der erforderlichen
Anzahl Karten jeder Art nach den vorstehenden Kennbuch¬
staben sowie der Sammelliste , ferner deutliche Unterschrift
mit genauer Adresse und Firmenstempel. Die Anforderung
kann auch persönlich in der Zeit von 9—12 Uhr vorm
bei der vorbezeichnetenStelle erfolgen.

. § 0- , :
Enteignung.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (§ 1) können im Bedarfsfalls enteignet werden.
Hiermit ist insbesondere dann zu rechnen, wenn ein vom
Waffen- und Munitions Beschaffungsamt zuvor anempfoh-
lener freiwilliger Verkauf oder Vermietung nicht innerhalb
8 Tagen zustande kommt.

Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung über
den Uebernahmepreis nicht zustande, so entscheidet das
Reichsschiedgericht für Kriegswirtschaft, Berlin W 10, Vik¬
toriastraße 34.

§ 10 .
Lagerbuchführung und Auskunftserteilung.
Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen, aus

dem die Vorräte und jede Aenderung der Vorräte an von
dieser Bekanntmachung betroffenenen Gegenständen und ihre
Verwendung ersichtlich sein muß . Soweit der Meldepflich-
tige bereits ein solches Lagerbuch führt , braucht ein beson¬
deres Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden

Beauftragten Beamten der Militär - und Polizeibehörden
ist die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
Räume zu gestatten, in denen meldepflichtiae Gegenstände
vermutet werden können.

§ 11 .
Anfragen.

Alle Anfragen, welche diese Bekanntmachung und die
von ihr berührten Gegenstände betreffen, find zu richten an
das Krigsministerium, Kriegsamt, Raffen - und Munitions-
Beschaffungsamt, Chefingenieur R. II 4 e, Berlin W 15,
Kurfürstendamm 193/94 . soweit es sich nicht um Betriebs¬
mittel von öffentlichen Elektrizitätswerken. Gasanstaliex und
Wasserwerken handelt. Bei letzteren sind die Anfragen an
das Kriegsmimsterium Kriegsamt, Kriegs-Rohstoff'Abteilung
Sekt. RI , Berlin 81V 11, Koniggrätzerstr. 28 zu richten.

§ 12 .
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 20. Juni 1917 in Kraft
Frankfurt (Main ), den 20. Juni 1917.

Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

. C o b l e n z , den 20 . Juni 1917.
Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitftri«

la I 8800/6 . 17._
Kriegsministerium.

MMtMlhllNg
Nr . E . 1100/5 . 17. K. R . A.,

betreffend BeslAlWshm und Beftandserhebung
von Brauustein.

Vom 20. 3uni 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Krieg'sministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß , soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgeietzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschriften
nach § 6 der . Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26 April . 1917 (Reichs-
Gesetzblatt S . 376)*) und jede Zuwiderhandlung gegen die
Meldepflicht uud Pflicht zur Führung eines Lagerbuchs nach
§ 5 der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen vom 2.
Februar 1915, vom 3. September 1915 und vom 21.
Oktober 1915 (Reichs Gesetzblatt S . 54, 549 und 684)**)

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jabre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzenhöhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

i . ;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft
oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäftüber
ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlaffenen Ausführungsbestimmungen zuwider¬
handelt.

**) Wer vors  ätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Beror umng verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wiffentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraft; auch können Vorräte, die verschwiegen sind
im Urteil für dem Staat verfallen erklärt werden. Ebenso wird
oeftraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten
»der zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gefegten Frist ert- 'lt.
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bis zu 3 000 Mark oder im Unoermügeusfalle mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer
fadr. ffsig die vorgeschrieberien Lagerbücher eiowrichlen «Oc». zu
Indien unterläßt.

bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsge¬
werbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu-
verlässiaer Personen vom Handel vom 23 . September
1915 (Reichs-Gesetzblatt S . 603) untersagt werden.

8 i-
Bon der Bekantmachung betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen alle Vor¬
räte an Braunstein (Nn 02 ) im Rohzustände , aufbereitet,
in Mischungen und Halbfabrikaten sowie Kunstbraunstein.
Nicht betroffen sind Braunstein und Knnstbraunstein in
Fertigfabrikaten.

§ 2 .
Beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
werden hiermit beschlagnahmt.

§ 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie
nichtig sind, soweit sie nicht auf Gvnnd der vorliegenden
Anordnungen erlaubt werden.

Den rechtsgefchästlichen Berftigungen stehen Verfügun¬
gen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Ar¬
restvollziehung erfolgen.

§ 4.
Verwendungs-, Verarbeitungs- u. Beräußerungserlaubnis.

Die Aufbereitung , Verarbeitung und Veräußerung der
beschlagnahmten Gegenstände ist nur gestattet auf Grund
einer besonderen Erlaubnis der Kriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums.

Anträge auf Aufbereitungs -, Verarbeitungs - oder Ver-
äußerungserlanbnis von Braunstein im Rohzustände sind
an die Manganerz -Gesellschaftm. b. H. in Berlin SW . 11,
Königgrätzer Str . 97—99, Anträge auf Verarbeitungs¬
oder Beräußerungserlaubnis von aufbereiteten oder zu
Halbfabrikatenverarbeitetem Braunstein sowie von Kunst¬
braunstein an die Braunstein-Versorgungs-Gesellschaft m.
b. H., Berlin NW . 7, Dorotheenstr . 11, zu richten.

8 d.
Meldepflicht.

Der von dieser Bekanntmachung betroffene Braunstein
und Knnstbraunstein unterliegt , sofern der Vorrat je 50 Kg.
übersteigt, einer Meldepflicht an die Kriegs -Rohftoff-Ab¬
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums.

8 0.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der im § 5 bezeich¬

neten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen
oder verkaufen;

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche Ge¬
genstände erzeugt oder verarbeitet werden;

3. Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände.

Borräte , die am Stichtage (§ 7) sich unterwegs befin¬
den, sind unverzüglich nach ihrer Ankunft von dem Emp¬
fänger zu melden.

§
Stichtag, Meldefrist, Meldestelle.

Die Meldungen sind über die bei Beginn des 20. Juni
1917 (Stichtag ) vorhandenen Bestände bis zum 30. Juni
1917 an den Kommissar des Königlich Preußischen Kriegs-
ministermms bei der Eisenzentrale , Berlin SW . 11, Kö¬
niggrätzer Str . 97—99, zu erstatten.

8 6.
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen amt¬
lichen Meldescheinen zu erfolgen , die von dem Kommissar
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums bei der Ei--
senzentrale Berlin SW . 11, Königgrätzer .Str . 97—99, un¬
ter Angabe der Vordrucknnmmer Bst . 1480b , allzufordern
sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Un¬
terschrift und genauer Adresse zu versehen. Der Meldeschein
darf zu anderen Mitteilungen , als zn der Beantwortung
der gestellten Fragen nicht verwendet werden.

Bon den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausferti¬
gung (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von dem Meldenden
bei seinen Geschäftspapieren zurückznbehalten.

§9.
Lagerbuchführung und Auskunstserteilung.

Jeder Meldepflichtige (§§ 5 und 6) hat ein Lagerbnch zu
führen , ans dem jede Aenderung in den Vorratsmengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Soweit der Mel¬
depflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt , braucht
ein besonderes Lagerbuck nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär - oder Polizeibehörde
ist die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige Gegenstände
zu vermuten sind.

§ 10 .
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmachung be¬
treffen, sind an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung (Sektion E)
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in Berlin S.
W. 48, Verl . Hedemannstr . 10, zu richten und am Kopfe
des Schreibens mit der Aufschrift: „Betrifft Braunstein-
Beschlagnahme" zn versehen.

8 N.
j Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Juni in Kraft,
Frankfurt (Main ), den 20. Juni 1917.

Stellv . Generalkommandodes 18. Armeekorps.
C o b l e n z , den 20 . Juni 1917.

Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitftei«.
Ial 8944/6 . 17. ;J
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